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Was ist mit unseren Fussgängerstreifen los? 

In den letzten Monaten informierten die Medien immer wieder über Verkehrsunfälle auf Fussgängerstreifen. Dabei wurde die Schuld umgehend den „gefährlichen“ Zebrastreifen zugewiesen. 

Unsere Unfallstatistik 2011 zeigt ein anderes Bild. Bei allen Unfällen auf dem Stadtgebiet lag die Ursache bei den Verkehrsteilnehmenden selber. In den meisten Unfällen bemerkte die Fahrerin oder der Fahrer eines Fahrzeuges den Fussgänger zu spät oder gar nicht. Unaufmerksamkeit oder Ablenkung war der Grund dafür. Anders die Fussgängerinnen und Fussgänger: Wiederholt wähnten sie sich auf den Zebrastreifen in Sicherheit. Sie verliessen sich beim Betreten der Strasse „blind“ darauf, dass die Fahrerin oder der Fahrer sie sehen würde. Dies traf aber meistens nicht zu. Immer wieder fehlte auch der sichernde Kontrollblick des Fussgängers zum herannahenden Fahrzeug. 

Verkehrsbeobachtungen zeigen, dass die Fussgängerinnen und Fussgänger ihr Vortrittsrecht beim Zebrastreifen kennen und dieses teilweise auch einfordern. Jedoch sind sich die Leute nicht bewusst, dass dieses Recht auch mit einer Pflicht verbunden ist. Folgend den Gesetzestext dazu:

Art. 47/2 Verkehrsregelverordnung

Auf Fussgängerstreifen ohne Verkehrsregelung haben die Fussgänger den Vortritt, ausser gegenüber der Strassenbahn. Sie dürfen jedoch vom Vortrittsrecht nicht Gebrauch machen, wenn das Fahrzeug bereits so nahe ist, dass es nicht mehr rechtzeitig anhalten könnte.

Unser Fazit deshalb: Sicherheit auf den Fussgängerstreifen ist nur möglich, wenn die Leute im Fahrzeug oder zu Fuss die Verkehrsvorschriften einhalten, also den „Kopf bei der Sache haben“ und gegenseitig Rücksicht nehmen. Wir wünschen allen Leuten „Gute Fahrt“ respektive Sicherheit auf „Schusters Rappen“.
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PS: Unter www.staposg.ch steht Ihnen ab der Woche 10 der Verkehrsbericht 2011als PDF zur Verfügung. 
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